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In drei Schritten zur GmbH
Aufgabe:  Ersetzen Sie die gelb markierten Begriffe durch Synonyme. 
Bei der Gründung einer GmbH sind drei Phasen zu unterscheiden:   
1. Die künftigen Gesellschafter einigen sich, eine GmbH zu gründen. Diese Vorgründungsgesellschaft ist eine BGB-Gesellschaft, deren Zweck darin besteht, die GmbH zu gründen.

2. Mit Erstellung des Gesellschaftsvertrags entsteht die Vor-GmbH. 

3. Mit der Eintragung ins Handelsregister entsteht die GmbH als juristische Person. 
Von einer „unechten“ Vorgesellschaft wird gesprochen, wenn von Anfang an keine Eintragungsabsicht besteht oder diese später aufgegeben worden ist. Verwendet wird auch die Bezeichnung „fehlgeschlagene Vor-GmbH“.
Vorgründungsgesellschaft: Zustandekommen und Wirkung
Der Entschluss mehrerer Personen, eine GmbH zu gründen, lässt eine Personengesellschaft entstehen, die in der Regel eine BGB-Gesellschaft ist, bei Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit jedoch eine OHG darstellen kann. Diese (auch stillschweigend) zustande kommende Gesellschaft kann einen doppelten Inhalt haben:   
Die Verpflichtung zum Abschluss eines GmbH-Gesellschaftsvertrags (Vorvertrag) und
die Verpflichtung zur Vorbereitung der Gründung. 
Hinweis:
Soweit der Vorgründungsvertrag die Verpflichtung einschließt, die GmbH zu gründen, unterliegt er als Vorvertrag der Formvorschrift des § 2 GmbHG. Das heißt, dass er in der Regel nichtig ist. Der Formmangel soll durch notariellen Abschluss des Gesellschaftsvertrags geheilt werden. Auch bei einem nichtigen Vorvertrag entstehen aber bereits Pflichten unter den Gründern, deren Verletzung zum Schadenersatz verpflichten kann.
Hinweis: 
Die BGB-Gesellschaft verpflichtet die Gesellschafter, die Gründung der GmbH vorzubereiten.    
Die Verpflichtung zur Vorbereitung der Gründung kommt durch (ernsthafte) Gespräche über die spätere Errichtung der GmbH zustande. Die Vorgründungsgesellschaft ist aber nicht mit der Vor-GmbH identisch. Ansprüche und Verpflichtungen gehen deshalb von der Vorgründungsgesellschaft mit Abschluss des GmbH-Gesellschaftsvertrags nicht automatisch auf die Vorgesellschaft über. Sie müssen vielmehr einzeln übertragen bzw. übernommen werden.   
Die Vorgründungsgesellschaft endet mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags der GmbH. Änderungen des „künftigen“ Gesellschaftsvertrags vor der notariellen Beurkundung fallen noch in den Tätigkeitsbereich der Vorgründungsgesellschaft.  
Haftung 
Sind der Vorgründungsgesellschaft Verbindlichkeiten entstanden, so haften die Gesellschafter. Eine beschränkte Haftung gibt es hier noch nicht. Für Verbindlichkeiten, die in dieser Phase entstanden sind, haften die Gesellschafter übrigens auch nach Entstehung der GmbH weiterhin persönlich – es sei denn, die Haftung wurde vertraglich ausgeschlossen.


Die echte Vorgesellschaft (Vor-GmbH)
Aufgabe: Bilden Sie einen einzigen Satz 
Abgrenzung zur unechten Vorgesellschaft
Die Vorgesellschaft ist die durch Gesellschaftsvertrag gegründete, aber noch nicht eingetragene GmbH. Sie ist als notwendige Vorstufe dem Recht der eingetragenen GmbH unterstellt. Sie ist zum Geschäftsverkehr berechtigt und einer juristischen Person bereits weitgehend angenähert. Die Vor-GmbH ist mit der späteren GmbH identisch; bereits eingegangene Verbindlichkeiten und erworbene Ansprüche gehen mit der Eintragung auf die GmbH über. Neben dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags ist die Eintragungsabsicht das tragende Element der Vorgesellschaft - ohne Eintragung kann eine GmbH als Körperschaft nicht entstehen.   
Abgrenzungsfragen
Aufgabe: Lesen Sie den Text und schreiben Sie eine kurze E-Mail (an einen Kollegen oder an die schweizerische Geschäftsleitung oder für einen deutschen Anwalt einem tschechischen Anwalt), in der Sie folgede Frage beantworten: Wie unterscheiden sich die Vorgesellschaft, Vorrats- und Mantelgesellschaft? Wer haftet für die Verbindlichkeiten der Vor-GmbH?
Die Vorgesellschaft ist von der Vorrats- und Mantelgesellschaft zu unterscheiden:   
· Als Vorratsgesellschaft bezeichnet man eine Kapitalgesellschaft, die ohne die Absicht, eine wirtschaftliche Tätigkeit aufzunehmen, gegründet wird. Stattdessen soll sie später als „leere Hülle“ an einen Dritten verkauft werden, der dann die Gesellschaft für die Geschäftstätigkeit nutzt. 
· Im Unterschied zur Mantelgesellschaft ist die Vorratsgesellschaft noch nie einer Geschäftstätigkeit nachgegangen.
Haftung in der Vor-GmbH
Für Verbindlichkeiten der Vor-GmbH haftet zunächst die Gesellschaft selbst in Höhe des Stammkapitals. Im Innenverhältnis zwischen Gesellschaft und Gesellschafter können die Gesellschafter aber auch haften – in der Regel aber nur mit ihrer Beteiligungsquote. Unter bestimmten Voraussetzungen ist aber auch eine persönliche Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten möglich, etwa wenn Gesellschafter bereits im Namen der GmbH handelten, obwohl zu dieser Zeit lediglich die Vor-GmbH existierte.
Aufgabe: Füllen Sie die Tabelle aus - richtige Reihenfolge des Gründungsaktes und richtige Spalten: 
Bestellung der Organe,  Anmeldung zur Eintragung beim Handelsregister, Eintragung im Handelsregister, Aufbringen des Stammkapitals, Geschäftsführer, ggf. Aufsichtsrat, Beirat, keine Haftung der Gesellschafter gegenüber Dritten, notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages = Vor-GmbH, Haftung der Geschäftsführer, BGB-Gesellschaft (mehrere Personen schließen sich zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks zusammen), Entscheidung über die Gründung = Vorgründungsgesellschaft, volle Haftung der Gesellschafter, Rechtsgrundlage für die spätere GmbH, sollte sorgfältig entworfen werden, Vor-GmbH hat die gleiche Rechtspersönlichkeit wie die daraus entstehende GmbH; Geschäftsführer darf Gründungsgeschäfte sowie mit Zustimmung der Gesellschafter auch andere Geschäfte vornehmen, Vom Stammkapital muß mindestens ein Viertel, mindestens aber 12.500 Euro sofort aufgebracht werden, Entstehungszeitpunkt der GmbH als juristischer Person,  Sacheinlagen nur sofort, in voller Höhe und mit Sachgründungsbericht, Entwurf des Gesellschaftsvertrages, Unbeschränkte Verlustdeckungshaftung der Gesellschafter bis zur Eintragung, danach Vorbelastungshaftung (Haftung für vor Eintragung durch Aufnahme des Geschäftsbetriebs verlorenes Stammkapital). Beides ist nur Innenhaftung, 
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GmbH 
Wird der Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet und von allen Gesellschaftern unterzeichnet, entsteht eine rechtsfähige Vor-GmbH, die ins Handelsregister eingetragen wird.
Gesellschaftsvertrag
Aufgabe: Vervollständigen Sie die Wörter: 
Der Gesellschaftsvertrag sollte u.a. folgende Angaben enthalten: 
1. F.... und S........... Name, unter dem die Gesellschaft seine Geschäfte betreibt und Adresse
  2. G........ -  Tätigkeit des Unternehmens
  3. G.........  Zeitraum, für den ein Jahresabschluss aufzustellen ist 
  4. S......  Einlagekapital 
  5. N........  Verpflichtung der Gesellschafter, neben der Stammeinlage weitere Einzahlungen ins Eigenkapital zu leisten.
  6. W...........  gesetzliches Verbot für Angestellte, Gesellschafter oder Geschäftsführer, welches diesen gewisse Tätigkeiten untersagt, um das die Gesellschaft zu schützen 
  7. G........  gesetzliche Vertreter, die das Unternehmen leiten und für die Schäden, die durch Verletzung ihrer Pflichten entstehen, persönlich haften 
  8. G..........  oberstes Organ der GmbH
  9. V....... und B............. von Geschäftsanteilen - Verfügung über den Geschäftsanteil nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung. 
  11. A...........  Beendigung der Gesellschaft
  12. G........  Aufwendungen, die bei der Gründung der Gesellschaft entstehen 

Stammkapital
Aufgabe: Schreiben Sie nach Anmerkungen einen Anwaltes eine E-Mail:  
Stammkapital - gemäß § 5 GmbHG mindestens 25.000 Euro. 
die Höhe wird durch den Gesellschaftsvertrag geregelt. 
Mindesteinlage erforderlich – ansonsten keine Anmeldung der GmbH zur Eintragung ins Handelsregister möglich. 
Bareinlage – Einzahlung nur zu 25% erforderlich, jedoch: Gesamtbetrag der Bar- und Sacheinlagen =  Hälfte des Mindeststammkapitals. Absicherung von ausstehenden Einlagen!.
Gesellschafterversammlung
Aufgabe: Fassen Sie den Aufgabenkreis der Gesellschafterversammlung – des obersten Organs der GmbH – zusammen: Beschreiben Sie auch auch die Haftung und den Aufsichtsrat, wenn Sie wissen:
Haftung - GmbH mit dem SK, keine Haftung der Gesellschafter. Aufsichtsrat möglich, ab 500 Mitarbeitern notwendig.  

Aufgabe: Formulieren Sie die Sätze um: 
Rechnungslegung
Die GmbH hat Bücher zu führen und einen Jahresabschluss aufzustellen.
Steuern 
Der Gewinn der GmbH unterliegt der Körperschaftsteuer. Diese wird zudem mit einem Solidaritätszuschlag belastet.
Ausgeschüttete Gewinne (Dividende) werden bei Gesellschaftern mit der Abgeltungsteuer belastet.
Die GmbH ist gewerbesteuerpflichtig.
Die GmbH muss die Umsatzsteuer bezahlen.
Werden Arbeitnehmer beschäftigt, wird die Lohnsteuer einbehalten.
Verfügt die GmbH über Grundstücke, muss sie an die Gemeinde Grundsteuer zahlen. Erwirbt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grundstücke, ist eine einmalige Grunderwerbsteuer zu entrichten.
Alternativen zur Gründung der GmbH
Aufgabe: Was bedeuten folgende Abkürzungen? 
Neben der GmbH sind bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft auch folgende andere Rechtsformen möglich: 
UG
gGmbH
AK
KGaA

Auflösung
Aufgabe: Vereinfachen Sie den holprigen Absatz:  
Wenn ein Auflösungsgrund nach § 60 GmbHG besteht, wird die Gesellschaft aufgelöst, z. B. durch Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Wenn kein gesetzlicher Auflösungsgrund vorliegt, ist ein Auflösungsbeschluss der Gesellschafter erfroderlich, nach dem die Liquidation der GmbH erfolgt, in der alle Verbindlichkeiten erfüllt und laufende Geschäfte abgewickelt werden müssen, wobei der Schluss der Liquidation zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden muss und die GmbH muss gelöscht werden muss.
UG - Musterprotokoll 
Aufgabe: Lesen Sie den Text und fassen Sie schriftlich kurz zusammen, wann eine GmbH durch ein Musterprotokoll gegründet werden kann und welche Vor- und Nachteile ein Musterprotkoll hat: 
Mit Wirkung zum 1.11.2008 hat der Gesetzgeber das GmbH-Gesetz modernisiert. Es ist zulässig, eine Unternehmergesellschaft mit einem Stammkapital zwischen 1,-- € und 24.999,-- € zu gründen. Der Gesetzgeber hat zusätzlich gestattet, dass in bestimmten Fällen eine GmbH oder eine UG in einem vereinfachten Verfahren durch ein zu beurkundendes „Musterprotokoll“ gegründet werden können. 
Das Musterprotokoll ist eine schlanke Alternative zum Gesellschaftsvertrag, die bei Gründung einer Unternehmergesellschaft oder GmbH den Gründungsprozess vereinfacht und beschleunigt und die Notarkosten senken soll. Wenn Sie ein Musterprotokoll nutzen, besteht aber keine Möglichkeit, Anpassungen oder zusätzliche Regelungen vorzunehmen. Und auch in der Anzahl der Gesellschafter und Geschäftsführer gibt es Einschränkungen.
Das Musterprotokoll beinhaltet den Gesellschaftsvertrag, die Geschäftsführerbestellung und die Gesellschafterliste. 
Generelle Voraussetzungen für das Musterprotokoll 
maximal drei Gesellschafter und 
nur einen Geschäftsführer hat. 
Außerdem muss sich das Geschäftsjahr bei der Gründung mit einem Musterprotokoll Kalenderjahr orienten. 

Weiterhin ist es nachteilig, dass 
von Formulierungen des Musterprotokolls nicht abgewichen werden darf. 
als Gründungskosten die Gesellschaft nur Gründungskosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300,-- €, höchstens jedoch bis zu ihrem Stammkapital, tragen darf. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesellschafter. 
der Kreis der Gesellschafter nicht kontrollierbar ist. Jederzeit darf ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil an außenstehende Dritte abtreten und im Erbfall kann die Gesellschaftsbeteiligung an Unbekannte abwandern.

Ein Gründer, der eine Gesellschaft mit einem Stammkapital unterhalb der notwendigen Gründungskosten gründet, ist ein schlechter Kaufmann, weil er persönlich Kosten trägt, die der Sache nach die Gesellschaft tragen müsste. In der Praxis wird es keine UG geben mit einem Stammkapital zwischen 1,-- € und 299,-- €. Liegen die Gründungskosten über 300,-- €, sollte ein Gesellschaftsvertrag unterzeichnet werden. Die Notarkosten hierfür betragen zwischen 540,-- € und 580,-- € netto. 

Ein Gesellschaftsvertrag regelt außerdem aber auch die Rechte und Pflichten zwischen den Gesellschaftern. Das ist beim Musterprotokoll nicht der Fall. Insbesondere für Konfliktsituationen bietet das Musterprotokoll keine Absicherung der Gesellschafter. Folgende Punkte können beispielsweise nicht festgelegt werden:
Vertretungsregelungen, falls mehrere Geschäftsführer vorhanden sind
Regelungen zur Gesellschafterversammlung (z.B. Fristen, Protokoll, Beschlussfähigkeit)
Regelungen zum Jahresabschluss und zur Gewinnausschüttung
Regelungen zum Anteilsverkauf 
Ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr

Gesellschaftsrecht: GmbH-Gründung nach dem Musterprotokoll
Aufgabe: Übersetzen Sie den Text ins Tschechische: 
Verfahren mit dem standardisierten gesetzlichen Musterprotokoll ist nicht zu empfehlen
Bei der Gründung der Gesellschaft kann zwischen zwei Verfahren gewählt werden: Dem herkömmlichen Gründungsverfahren als Standardverfahren und der Gründung in einem vereinfachten Verfahren mit dem standardisierten gesetzlichen Musterprotokoll. Vorab sei zu erwähnen, dass nach unseren praktischen Erfahrungen eine Gesellschaftsgründung nach dem Musterprotokoll nicht zu empfehlen ist.

Die vereinfachte Gründung bestimmt sich nach den Regelungen § 2 Abs. 1a GmbHG. Voraussetzung ist, dass die die Gesellschaft höchstens drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer hat. Ebenso dürfen von den gesetzlichen Bestimmungen keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden, d.h. die Verwendung des Musters bedeutet, dass außer den Einfügungen in den vorgegebenen Feldern keine weiteren Ergänzungen und Änderungen vorgenommen werden.  
In der geringfügigen Kostenersparnis erschöpft sich der praktische Nutzen des vereinfachten Gründungsverfahrens. Für Mehrpersonengesellschaften erscheint das Musterprotokoll ungeeignet, weil stets Regelungen zum Innenverhältnis der Gesellschafter erforderlich oder zweckmäßig sind.

Aus unserer Beratungspraxis ist das gesetzlich vorgesehene Musterprotokoll als völlig unzureichend anzusehen und ist daher für die Praxis ungeeignet, sobald die Art des Unternehmens nicht mehr einer kleinen Ein-Mann-GmbH entspricht. Die  Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister erfolgt auch nicht schneller. Gerade das berliner Registergericht arbeitet so schnell, dass es keinen praktischen Unterschied zwischen Anmeldung einer Gesellschaft mit einem Musterprotokoll oder mit einem abweichenden Gesellschaftsvertrag gibt.

Konkrete gesellschaftsvertragliche Regelungen, um denkbaren Streitfällen in der Gesellschaft vorzubeugen oder sie interessengerecht beizulegen, haben sich aus unserer Beratungspraxis als unabdingbar erwiesen.

In unserer Kanzlei wird der Bereich des Gesellschaftsrechts - Recht der GmbH - maßgeblich betreut von Rechtsanwalt Dirk Streifler und Rechtsanwalt Thomas M. Preisner.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit unserer Kanzlei.

Bierbach, Streifler & Partner
Oranienburger Straße 69
10117 Berlin

Tel.: 030-278740 30 
Fax: 030-278740 59
e-Mail: gmbh-recht@bsp.ra.de


